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3.7.7 § 72 Auszahlung von Enteignungsentschädigungen an Gläubiger
1 Die Auszahlung an Grundpfand-, Grundlast- und Nutzniessungsberechtigte setzt voraus, dass
sie die Forderungsurkunden der Schätzungskommission eingereicht haben. Auf nicht eingereichte
Titel entfallende Beträge werden, unter Anzeige an die Berechtigten, bei der Zuger Kantonalbank in
Zug hinterlegt.
2 Werden Grundpfandverschreibungen und Schuldbriefe vollständig gelöscht, lässt die
Schätzungskommission durch das Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) bei der
Verteilung allen Pfandgläubigern für den ungedeckt bleibenden Betrag ihrer Forderungen einen
Pfandausfallschein ausstellen.

Materialien
Absatz 1 und 2 (Inkrafttreten: 1. Januar 2019)

Bei dieser Bestimmung werden kaum Änderungen vorgenommen. Sie ist im Wesentlichen identisch mit
der bisherigen Regelung (§ 46 alt V PBG vom 16. November 1999 in Kraft bis 31. Dezember 2018).
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